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Zu dem zur Begutachtung ausgesandten Entwurf 

der Novelle ist folgendes zu sagen: 

1) § 20 Abs. 3: Der letzte Satz der neuen Fassung 

soll entfallen. 

Begründung: Die Kontrolle, ob die Vorat�setzung 

für die Ausnahme (, daß also mehr als 50% des noch nicht abge­

schlossenen Studienabschnittes bereits absolviert sind}erfüllt 

ist, wäre nur mit erheblichem Zeitaufwand durchführbar. Wer 

soll diese Kontrolle durchführen? 

2) § 30 Abs. 3: Gemäß § 58 lit. h UOG hat die 

Studienkornrnission Richtlinien für die Festsetzung von Reprobations­

fristen zu erlassen. (Im UOG ist ausdrücklich auf § 30 Abs_ 3 

des AHStG hingewiesen.) 

Sinnvollerweise müßte daher im zweiten Satz 

des neuen Textes zum Ausdruck gebracht 'l,verden, daß 'von Einzel­

prüfern, Prüfungssenaten oder Begutachtern unter Berücksichtigung 

der von der Studienkommission erlassenen diesbezüglichen Richt­

linien" die Reprobationsfristen festzusetzen sind. 

Dr.A.Haschka 
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GZ 1 .: 3430/83 

Allgemeines Hochschulstudiengesetz; 
Stellungnahme zur mit Erlaß vom 4. Aug. 1983, 
Zl. 68.242/50-15/83, ausgesandten Novelle 

Zu Art. I 1: 

\-lien, am 10. 10. 1983 

In den Er l�uterun gen zum vo rl iegenden Entw ur f w i rd a usgeführt, die 

derzeit geltenden Bestim mungen bezüg 1 i ch der Fri sten im AHStG 1 i eßen 

einerseits erhebliche Schwierigkeiten in der Administration entstehen, 

andererseits seien sie in der Durchführung nicht nur in den verschiedenen 

Studienrich tungen o de r  St udienrichtung sgruppen sonde rn auc h  an den 

verschiedenen Universit�ten o ft sehr unterschiedlich gehandhabt worden. 

Dies mag zutreffen, doch i st die im letzten Satz in Aussicht genommene 

Rege lung kei neswegs geei gnet, di e Admi ni strati on zu vereinheit 1 i ehen, 

geschweige denn zu vereinfachen. Diese Regelung enth�1t nicht nur den 

nicht eindeutig definierten Begriff 11 • • •  sofern wenigstens ein Großteil 

der Diplomprüfung (des Rigorosums) ... abgelegt vlurde.1I sondern enth�1t 

ei ne neue Au snahmerege lung, deren Durchführung zus"ätzl i cher Kontro 11 en 

bedarf, SOiTIit \'1; ederum ein t"lehr an Admi ni strati on erfordert und darni t 

zus�tzliche Kosten verurs2cht. 

Zu Art. I 2: 

Der letzte Satz der Neuregelung enth�lt eine Ausnahme von der allgemeinen 

Rege lung, daß Reprobat ionsfr i sten festzusetzen si nd. Um welche Art 

"Ausnahmef�lle. 11  es sich handelt, ist jedoch nicht definiert. Es ist 

,(' überhaupt zu überlegen, ob eine solche Ausnahme im Hinblick auf die 

Mindestfrist von zwei Wochen erforderlich ist. 

Wird aber eine solche Ausnahmeregelung als notwendig erachtet, so w �re es 

besser, es dem Ermessen des Prüfers zu überl assen, von der Festsetzung 
Jr/�t 

einer Reprobatioo.\'abzusehen. Heiters wäre zu überlegen, ob es sinnvoll 

ist, diese Ausnahme nur für mündliche Prüfungen vor Einzelprüfern vorzu­

sehen. Gem�ß den diesbezüglich en Bestimmungen in den Studienordnungen 

kann di e zust�ndi ge akademi sche Behörde, ob�"oh 1 grunds"ätzl i eh nur münd­

liche Prüfungen vorgesehen sind, wegen der zu großen Zahl der Kandidaten 

und der geringen Zahl der Prüfer schriftli che Prüfungen und Prüfungsar­

beiten anordnen. 
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Es sollte aber C!tuch bed acht \'Ierden, daß diese Ausnahmeregelung zusätzli­

che administrati!ve Probleme für die Einzelprüfer bringen k ann. Haben sie 

doch entweder das Ni chtvorl iegen der Ausnahmegründe bn/. die gesetz­

m"äßige Ausübung des Ermessens erforderlichenfalls in einem ablehnenden 

Bescheid zu be�ründen. Auc h hier werden durch die Beibehaltung dieser 

oder einer ähn 1 i chen Au snahmerege lung bei der Durchf"ührung zusätzl iche 

Kosten entstehe • 

Zu Art. I 3: 

Gemäß § 24 Abs. 1 4 AHStG k ann eine Prüfung nur mündlich, nur schriftlich 

oder in mündl i chen und schriftl i chen Teil en oder auch in der Form von 

Prüfungsarbeiten abgel egt werden. Sofern bei Teilprüfungen (Prüfungstei­

len) auch Rechen- und Konstruktionsaufgaben zu lösen sind, ist in den die 

techni sehen Studi enri ehtungen konkret i sierenden Studi enordnungen vorge­

sehen, daß diese Teilprüfungen (PrUfungsteile) in schriftlichen und 

mündlichen Teil�n abgelegt werden. § 31 AHStG findet somit bisher auch im 

Bereich der technischen Studienrichtungen Anwendung. Bei einer ersatzlo­

sen Aufhebung �es §31 AHStG wird u n ter Umständen der Zu sam menhang 

Z'.'Iischer. dem schriftlichen und dem !Tiündlichen Tei1 eineT sol(:hen Pri.ifung 

verloren gehen. 

12/SN-19/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 3 von 4

www.parlament.gv.at



. 
. " Institut lehargasse 4 

A-1060 Wien 
für Allgemeine Chemie Tel. (0222) 571651,563574 

Technische 
Universilät 

Wien 

Ihr Zeichsn 

Durchwahl 

An das 

Bundesministerium für 

Wissenschaft und Forschung 

im Wege der Univ.-Dion 

Ihrs N;lchrleht vom Unser Zeich .. n 

Betrifft: AHStG-Novelle 

SachbearbeHer Nebanstelle 

Prof.M/L 

Anlage zu TOP 20) 

Datum 

1983-09-20 

Zu dem zur Begutachtung ausgesandten Entwurf 

der Novelle ist folgendes zu sagen: 

1) § 20 Abs. 3: Der letzte Satz der neuen Fassung 

soll entfallen. 

Begründung: Die Kontrolle, ob die Voraussetzung 

für die Ausnahme (, daß also mehr als 50% des noch nicht abge­

schlossenen Studienabschnittes bereits absolviert sind}erfüllt 

ist, wäre nur mit erheblichem Zeitaufwand durchführbar. Wer 

soll diese
' 

Kontrolle durchführen? 

2) § 30 Abs. 3: Gemäß § 58 lit. h UOG hat die 

Studienkornrnission Richtlinien für die Festsetzung von Reprobations­

fristen zu erlassen. (1m UOG ist ausdrücklich auf § 30 Abs. 3 

des AHStG hinge\V'iesen.) 

Sinnvollerweise müßte daher im zweiten Satz 

des neuen Textes zum Ausdruck gebracht werden, daß "von Einzel­

prüfern, Prüfungssenaten oder Begutachtern unter Berücksicht�gung 

der von der Studienkommission erlassenen diesbezüglichen Richt­
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